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Stellungnahme zum
ADAC-/ FIA-Kinderschutzprojekt

Christian Huber
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Haftungs-, Versicherungs- und Sozialrecht
. Privilegierung von Kindern bei Kfz-Unfillen

1. zAltersbeschréinkung

a) Kind als Opfer, Kind als Tater

Hierbei sollte deutlich zum Ausdruck kommen, dass es mitunter vom Zufall abhéngig ist, ob
bei einem StraBenverkehrsunfall ein Kind Opfer oder Ersatzpfiichtiger ist. Das héngt davon
ab, ob der Lenker bei einem zwischen zwei Autos auf die Straen laufenden Kind noch
rechtzeitig ausweichen kann oder nicht.

Kann er das und fahrt er infolgedessen an einen Laternenmast, wodurch er an seinem Fahr-
zeug und/oder an seinem Kérper einen Schaden erleidet, stellt sich die Frage der Ersatz-

‘pflicht des Kindes. Kann er eine Kollision nicht — mehr — vermeiden und wird das Kind ver-

letzt, ist das Kind Opfer und Geschadigter. Wahrend im franzésischen Recht nur der Fall der
Mithaftung des Kindes bedacht wurde, hat das deutsche Recht im Zuge des 2. Schadenser-
satzrechts&nderungsgesetzes in § 828 Abs. 2 BGB beide Fille gleich behandelt, was vor-

zugswirdig ist.

b) Starre Grenzen versus flexibles Modell

Was die Privilegierung von Kindern bei StraRenverkehrsunflien betrifft, so gibt es Rechts-
ordnungen, die die Einstandspflicht von Kindern vollig ausschlieBen (z.B. England und
Wiales), solche, die fixe Altersgrenzen vorsehen (z.B. Deutschiand) und solche, ein sehr fle-
xibles Modell vorsehen (z.B. ltalien). Wenn es zutrifft, dass Kinder bis zu einem Alter von 10
Jahren die Gefahren im StraRenverkehr keinesfalls richtig abschatzen kénnen, dann spricht
das fiir eine starre Untergrenze.

c) UberschieRende Regelung bis 18 Jahre ~ ausreichend bis '14, allenfalls bis 16 Jahre

In manchen Rechtsordnungen werden Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr geschiitzt,
indem die Gerichte im Einzelfall priifen miissen, ob das Kind ausreichend deliktsfahig war.
Das erscheint UberschieRend. Vielmehr solite in eine Regelung aufgenommen werden, dass
das Gericht im Alter von 10 bis 14 Jahren, allenfalls bis 16 Jahren, in besonderer Weise prii-
fen mége, ob das Kind ausreichend deliktsféhig war, das heift, ob es in der konkreten Situa-
tion ausreichend in der Lage war, das Unrecht seines Verhaltens einzusehen. Bei einer Ein-
grenzung dieses Zeitrahmens auf das vollendete 16, bzw. 14. Lebensjahr besteht m.E. eine
héhere Chance, dass die Gerichte das auch tatsachlich tun. '

d) Prézisierung ,flieRender Verkehr*

In Bezug auf den ,flieBenden Verkehr* sollte eine Klarstellung erfolgen im Anschiuss an die
jungeren BGH-Entscheidungen. Kinder sind nicht zu privilegieren, soweit sie mit ihren Fahr-
radern, Rollschuhen oder Skateboards mit ordnungsgemaR geparkten Autos kollidieren, weil
insoweit keine héhere Gefahr gegeben ist als gegenliber einer sonstigen Sache, die sich am
Stralenrand befindet. Anders verhalt es sich allerdings, wenn ein Kind mit seinem Fahrrad
im Verkehr, etwa wegen einer roten Ampel, steht und angefahren wird.
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e) Beschrénkung auf Unfille mit motorisierten Verkehrsteilnehmern

Die Haftungsprivilegierung von Kindern bis zum vollendeten 10. Lebensjahr solite sich m.E.
nicht wie im deutschen Recht bloR auf Unfalle mit motorisierten Verkehrsteilnehmern be-
schranken. Vielmehr sollte auch ein Unfall mit einem Radfahrer unter diese Regelung fallen.
Denn die Konstellation, dass ein Kind zwischen zwei Fahrzeugen hervor I&uft und mit einem
Fahrradfahrer kollidiert, birgt ein &hnlich hohes Geféhrdungspotenzial wie der Zusammen-
stoB mit einem Kfz oder Moped.

Il. Andere Ersatzméglichkeiten

In diesem Punkt geht es um alternative Anspriiche, wenn es zu einer Privilegierung des Kin-
des als Ersatzpflichtigem kommt, um die Interessen des geschédigten Kraftfahrers gebiih-

rend zu beriicksichtigen.
1. Ersatzpfiicht der Erziehungsberechtigen

a) Berufung der Eltern auf den SorgfaltsmaRBstab in eigenen Angelegenheiten

Bei der Haftung der Erziehungsberechtigten wegen Verstoen gegen ihre Aufsichtspflicht ist
zu bedenken, dass es in manchen Rechtsordnungen eine Haftungsprivilegierung gibt, nam-
lich eine Entlastung von der Haftung im Rahmen leichter Fahrlassigkeit, sofern der Sorg-
faltsmaRstab im Rahmen der diligentia quam in suis rebus bleibt. Das bedeutet, dass sich
die verantwortliche Person damit entiasten kann, dass sie auch in eigenen Angelegenheiten
gerade so schlampig und nachlassig ist. Eine solche Privilegierung ist jedenfalls im Verhzit-
nis zu anspruchsberechtigten Dritten nicht sachgerecht.

b) Verschérfung des HaftungsmaRstabes bei Aufsichtspflichtverletzungen

Wenn man Kinder im StraRenverkehr besser schitzen will, erscheint es wenig angezeigt, im
gleichen Verhéltnis die Haftung der Aufsichtspflichtigen, also typischerweise der Eltern, zu
verschérfen. Man gibt dann mit der einen Hand, was man mit der anderen wieder nimmt.

Wie man bei Kindern darauf abstellt, ob sie in der konkreten Situation einsichtig waren, sollte
auch bei dem aufsichtspflichtigen Elternteil, in aller Regel der Mutter, gefragt werden, ob er
bzw. sie bei verantwortungsvoller Sichtweise davon ausgehen durfte, dass das konkrete
Ausmaf an Beaufsichtigung ausreichend war.

Wenn die Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie zeigen, dass Kinder bis zum
10.Lebensjahr nur eingeschrankt verkehrstauglich sind, dann kann das nicht ohne Einfluss
auf den SorgfaltsmaRstab der Aufsichtspflicht bleiben. Allerdings ist gleichzeitig zu beden-
ken, dass eine allerorts geforderte partnerschaftliche Erziehung beinhaltet, dass Kinder suk-
zessive in die Freiheit entlassen werden missen. Und wenn im Rahmen dieses padagogisch
sinnvollen Loslassens etwas passiert, soll man nicht sogleich darauf verweisen, dass die'
Eltern ihrer Aufsichtspflicht nicht nachgekommen sind.

2, Eigenes Vermdgen des Kindes

Es wird darauf verwiesen, dass das schadigende Kind mitunter erhebliches Vermdégen hat,
sodass es den Schaden tragen kann, ohne existenziell belastet zu sein. Wenn man diese
Formulierung wértlich nimmt, dann wird durch die Verwendung des Vermégens des schadi-
genden Kindes fiir die Abdeckung des Schadens des geschédigten Kindes kaum einmal eine
existentielle Belastung entstehen, hat doch das Kind in aller Regel neben einem eigenen
Vermégen einen Unterhaltsanspruch gegen die Eltern.

Im deutschen Recht stellt man diesbezilglich auf ein krasses Missverhaitnis ab mit der Folge,
dass die Rechtsprechung gestiitzt auf diese gesetzliche Anordnung kaum jemals eine Er-
satzpflicht angeordnet hat. Die Rede ist insoweit vom Million&rsparagraph. Und iiber ein Mil-
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lionenvermdgen verfigt das Kind - insbesondere in Zeiten des Euros — kaum jemals. Es
misste schon prézisiert werden, ob allein auf das Vermégen des Kindes abzustellen ist oder
auch die Einkommens- und Vermégensverhaltnisse der Eltern heranzuziehen sind, was sich
mittelbar auf die Hohe des Kindesunterhalts auswirken wird.

Mitunter ist es vom Zufall abhéngig, etwa von steuerlichen Uberlegungen (Progressions-
dampfung, Ausniitzung von Feibetrdgen bei der Schenkungssteuer), zu welchem Zeitpunkt
weiche Vermdgenswerte auf das Kind tbertragen werden. Fur die haftungsrechtliche Frage
auf solche Zufélligkeiten abzustellen, ware m.E. wenig sinnvoll. Das spricht dafiir, nicht iso-
liert auf die Einkommensverhéltnisse des Kindes abzustellen.

Im 8sterreichischen Recht wird dem gegentiber auf die Billigkeit abgestellt, was schon eher
dazu fihrt, dass das wegen fehlender Deliktsfahigkeit nicht einstandspflichtige Kind, das an-
sonsten haftpflichtig wére, zur Ersatzpflicht herangezogen wird.

3. Abschluss einer Versicherung

Beim Abschluss einer Versicherung sollte man sauber trennen zwischen einer Haftpflichtver-
sicherung des Kindes oder der Aufsichtspflichtigen einerseits und einer Schadensversiche-
rung auf fremde Rechnung andererseits. Soweit es um eine Einstandspflicht des Kindes geht
bzw. um einen Fall, in dem diese allein deshalb nicht gegeben ist, weil das Kind deliktsunfa-
hig ist, fallt das in den Bereich einer Haftpflichtversicherung. Soweit freilich eine Versiche-
rung auch bei bloRer Verursachung einstehen soll, kann von einer Haftpflichtversicherung
nnicht mehr die Rede sein. Freilich ist m.E. nicht einzustehen, warum auch in solchen Kons-
tellationen in besonderer Weise vorgesorgt werden sollte, ist doch bei bloRer Verursachung
eines Schadens durch einen Erwachsenen die gleiche Konstellation gegeben.

Ill. Stellungnahme

1. Festlegung der Aufsichtspflichten im StraRenverkehr

Ob eine besondere gesetzliche Regelung fiir die Aufsichtspflicht von Eltern fir das Verhalten
von Kindern im StraRenverkehr zielfiihrend ist, dariiber kann man geteilter Meinung sein. Ich
halte das nicht fiir unabdingbar geboten. M.E. eignet sich das wenig fiir eine Festschreibung

im Gesetz.

Was freilich durchaus sinnvoll ist, das ist, dass diesbeziglich keine Berufung auf den Sorg-
faltsmaRstab in eigenen Angelegenheiten zulassig sein soll, sofern das Rechtspositionen
Dritter beeintrachtigt. Solche Konstellationen ergeben sich, wenn ein Kfz-Lenker ein Kind
verletzt, aber gleichzeitig eine Aufsichtspflichtverletzung der Eltern, héufig der Mutter, gege-
ben ist. In soichen Fallen sollte man es dem Aufsichtpflichtigen nicht gestatten, sich darauf
zurlickzuziehen, dass im Rahmen der leichten Fahrlassigkeit bloR ein VerstoR gegen die
diligentia quam in suis rebus gegeben ist. Das muss auch dann gelten, wenn ein Kfz-
Eigentlimer deshalb einen Schaden erleidet, weil einerseits die Mutter die Aufsichtspflicht
verletzt hat und andererseits ein anderer Lenker einstandspflichtig ist. Es sollte dann die
Einstandspflicht der Mutter gegeben sein und nach Leistung eines Kfz-Haftpflichtversicherers
der Rickgriff auf sie nach MaRgabe der Zurechnungsmomente.

Sinnvoll kénnte es sein, eine Beweislastumkehr in Bezug auf das Verschulden vorzusehen,
wie das im deutschen Recht der Fall ist. Skeptisch wére ich aber bezlglich einer Annahe-
rung an die Gefdhrdungshaftung, was dann der Fall ware, wenn man auch den Sorgfalts-
maflstab stérker objektiv formuliert. Im Unterschied zu einem Kfz ist die Aufsicht tiber ein
Kind keine gefahrliche Tatigkeit im Eigeninteresse. Umgekehrt wire es aber wenig ange-
messen, nicht bei jedem Verschuldensgrad einzustehen.
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2. Der Begriff ,,Verursachung®

Bei der Empfehlung ist beziiglich der Verursachung eines Schadens durch das Kind nicht
prézise genug formuliert worden. Es geht nicht um eine Einstandspflicht fir Verursachung.
Was ausgedriickt werden sollte, das ist eine Einstandspflicht, wenn ansonsten samtliche
Voraussetzungen fiir einen Schadenersatzanspruch gegeben sind, dieser aber versagt wird,
weil es an der Deliktsfihigkeit fehit.

3. Versicherungen und Billigkeitshaftung

Im Rahmen der Billigkeitshaftung hat sich in der Praxis gezeigt, dass nur ganz selten das
Vermdgen des schadigenden Kindes von Bedeutung ist. Was so gut wie allein eine Rolle
spielt, das ist, ob eine freiwillige Haftpflichtversicherung vorhanden ist. Dass diese auf Seite
des Haftpflichtigen herangezogen werden soll, halte ich fur sinnvoll, auch wenn das dem
strikten Trennungsprinzip widerspricht, wonach eine Haftpflichtversicherung nur dann de-
ckungspflichtig sein soll, wenn zuvor eine Haftpflicht ohne das Bestehen dieser Haftpflicht-
versicherung zu bejahen wire.

Im Rahmen einer solchen Billigkeitsabw&gung sollte man den Blick aber nicht isoliert auf den
Ersatzpflichtigen richten. Als sachgerecht hielte ich folgende Abwagung:

e Profitieren von einer solchen Billigkeitshaftung — partielle Einstandspflicht des Kindes,
das nur deshalb nicht leistungspflichtig ist, weil es ihm an der Deliktsfahigkeit fehit —
sollte allein der Gesché&digte mit seinem durch Versicherungsleistungen nicht gedeck-
ten Schaden. Das bedeutet im Klartext, dass eine solche Billigkeitshaftung den Sozi-
alversicherungstragern ebenso wenig wie Privatversicherern beim Regress zugute
kommen wiirde.

e Betroffen sind somit nicht gedeckte Schadensspitzen sowie Schadensposten wie das
Schmerzensgeld, fiir die es keine kongruenten Sozialversicherungsleistungen gibt.

» Beim Geschédigten ist ware m.E. zu beriicksichtigten, ob bei ihm eine entsprechende
Absicherung fiir den Verletzungsfall gegeben ist. Anspruchsmindernd wiirde sich
auswirken, wenn fiir den Geschadigten eine Unfallversicherung abgeschlossen wor-
den ist, die bei einer Unfallverletzung zum Zufluss eines Geldbetrags in bestimmter
Héhe fiihrt.

* Sollte man bei den Vermégensverhaltnissen des schédigenden Kindes auch die sei-
ner Eltern mitberlicksichtigen, so ist nur folgerichtig, das auch beim geschédigten
Kind zu tun.

» Gegen die Einbeziehung der Vermdgensverhéltnisse spricht indes, dass dann die
Gefahr droht, dass im Haftpflichtprozess wie in einem streitigen Scheidungsprozess
die Beteiligten ihre Vermégensverhaltnisse offen legen milssen; das wird nicht immer
einfach sein. Die Abkl&rung, welche Versicherungen abgeschlossen worden sind, ist
dem gegenuber ziemlich rasch aufzuklaren.

4. Anbieten geeigneter Versicherungen
Das anzustrebende Ziel I3sst sich nach meinem Dafiirhalten auf zwei Wegen erreichen.

a) Haftpflichtrechtliche Variante

Es wird eine Norm in das Zivilrecht aufgenommen, die wie folgt lautet:

* st ein durchsetzbarer Anspruch gegen ein minderjdhriges Kind nur deshalb nicht ge-
geben, weil es an der ausreichenden Deliktsfahigkeit fehlt, dann ist immerhin ein An-
spruch nach Billigkeit gegeben, wobei die Vermdgensverhéltnisse des Schéadigers
sowie die des Geschadigten angemessen zu berlicksichtigen sind.
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» Bei den Vermégensverhaltnissen ist auch in Anschlag zu bringen, ob auf Seite des
Ersatzpflichtigen eine Haftpflichtversicherung besteht bzw. auf Seite des Geschadig-
ten durch das schadigende Ereignis ein Anspruch gegen einen Versicherer ausgelést
wurde, der zum Zufluss eines Geldbetrags fiihrt, der bewirkt, dass die durch das Un-
fallereignis gerissene Vermégensliicke jedenfalls zum Teil geschlossen wird.

Eine solche haftpfiichtrechtliche Norm bewirkt, dass das Bestehen einer Haftpflichtversiche-
rung auf Seite des Schadigers und einer privaten Unfallversicherung auf Seite des Gescha-
digten bei Grund und Bemessung des Schadenersatzanspruchs zu beriicksichtigen sind.

b) Versicherungsrechtliche Variante

Auch ohne solche gesetzliche Festlegung im Haftpflichtrecht ware denkbar, dass Haftpflicht-
versicherer folgendes Produkt anbieten:

» Es besteht Deckungspflicht bei einer Haftpflicht des Kindes.

o Dariber hinaus deckt diese Versicherung auch solche Schaden Dritter ab, bei denen
ein Schadenersatzanspruch gegen das versicherte Kind nur daran scheitert, dass
das Kind nicht deliktsfahig ist bzw. diesem in der konkreten Situation die erforderliche

Einsichtsfahigkeit fehlt.

Zu erwégen ist, ob auch Schédigungen von Kindern unter 7 Jahren darunter fallen sollen.

c) Verhiltnis der beiden Ansitze

Ein neues Versicherungsprodukt anzubieten, ist rascher umzusetzen als eine Gesetzesan-
derung. In jedem Fall erhalt der Geschédigte nur dann Ersatz, wenn der Schédiger eine sol-
che Versicherung abgeschlossen hat. Bei der haftpflichtrechtlichen Variante genligt dem
Geschadigten aber allein schon die Kenntnis dariiber, Bei der versicherungsrechtlichen Vari-
ante ist der Schutz des Dritten abhéngig von der Ausgestaltung der AGBs des jeweiligen
Versicherungsvertrags. Dariiber weifl haufig selbst der eigene Versicherungsnehmer nicht
ausreichend Bescheid. Fiir den Dritten ist das besonders schwer zu durchschauen. M.E. ist
die haftpflichtrechtliche Variante vorzugswiirdig. Sie schlieft die versicherungsrechtliche a-

ber nicht aus.

IV. Trauergeld fiir Angehérige

Der Begriff Trauergeld ist wenig spezifisch. Unter dieser Uberschrift werden zwei Phanome-
ne zusammengefasst, die einerseits wenig miteinander zu tun haben und andererseits kein
Spezifikum der Verletzung oder Tétung von Kindern im StraRenverkehr darstellen. Das hin-
dert es freilich nicht, einen Vorschlag zu machen. Des nur bedingten Zusammenhangs mit
dem Thema sollte man sich allerdings bewusst sein.

Ich schlage vor, den Punkt 2 anders zu benennen, ndmlich Kinderunfall und Schmerzens-
geld. Neben den beiden angesprochenen Punkten stellen sich aus meiner Sicht zwei weite-

re, die man bedenken mége:

1. Vererblichkeit des Schmerzensgeldanspruchs ohne zusitzliche Voraussetzungen

Sowohl im deutschen als auch im Ssterreichischen Recht bestand bis vor nicht alizu langer
Zeit das Erfordernis des Anerkenntnisses oder der gerichtlichen Geltendmachung des
Schmerzensgeldes als Voraussetzung fur dessen Vererblichkeit. In Deutschland hat der Ge-
setzgeber eingegriffen, in Osterreich hat das Héchstgericht einen Verzicht darauf im Wege
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der Rechtsfortbildung geschafft. Eine diesbeziiglich einheitliche Regelung erscheint durch-
aus wiinschenswert.

2. Angehérigenschmerzensgeld

Von der Frage der Vererblichkeit des Schmerzensgeldes des Verletzten und schlussendlich
Verstorbenen ist die eines eigenen Schmerzensgeldes der Hinterbliebenen zu trennen. Be- .
rihrungspunkte mag das insoweit haben, als es angemessen sein kann, das ererbte
Schmerzensgeld nach Billigkeit auf das eigene Trauerschmerzensgeld anzurechnen. Anzu-
erkennen ist immerhin, dass mit dem Schmerzensgeld des Toten die eigentliche Funktion
des Schmerzensgeldes, namlich den in seiner kérperlichen Unversehrtheit Beeintrachtigten
in die Lage zu versetzen, Abhilfemégiichkeiten finanzieren zu kénnen, nicht mehr erreicht

werden kann.

Diesbeziiglich angemessen wire ein Trauerschmerzensgeld in Héhe von 10.000.- Euro bis
15.000.- Euro an die nachsten Angehérigen, wobei diese grundsitzlich danach abzugrenzen
sind, ob eine h&usliche Gemeinschaft gegeben ist. Der osterreichische OGH, der das fiir den
Fall grober Fahrlassigkeit entwickelt hat, hat in weitgehender Ubernahme der Judikatur des
schweizerischen Héchstgerichts durchaus plausible Gréfenordnungen und Abgrenzungen
entwickelt. Der genannte Betrag sollte sowohl einen Anhaltspunkt geben als auch einen

Mindestbetrag.

Ein Trauerschmerzensgeld der néchsten Angehdrigen solite m.E. auch bei einer besonders
schweren Verletzung einer Person zugebilligt werden, wobei auch dann das firr die Verlet-
zung zugebilligte Schmerzensgeld auf das nach dem Tod des Kindes angemessen anzu-

rechnen ist.

3. Beriicksichtigung des Alters bei der Bemessung des Schmerzensgeldes

Nicht nur bei einem Verkehrsunfall, aber immerhin bei Verletzung von Kindern, ist bei einem
Dauerschaden von zentraler Bedeutung, ob das Alter des Verletzten eine mafllgebliche Be-
messungsdeterminante ist. Es gibt Rechtsordnungen, in denen die Gerichte primér auf die
Schwere der Verletzung abstellen, und solche, bei denen dariiber hinaus das Alter eine zent-

rale Bemessungsdeterminante darstelt.

Geht man davon aus, dass das Schmerzensgeld den Verletzten in die Lage versetzen soll,
sich anderweitige Annehmlichkeiten zu finanzieren, um auf andere Gedanken zu kommen
und sich so von seiner Behinderung abzulenken, so ist der Bedarf fiir eine solche Zerstreu-
ung umso gréRer, je langer das Leiden andauert. Fithrt die Verletzung zwar zu einem Dauer-
schaden, aber zu keiner Verkiirzung der Lebenserwartung, so kommt es gerade bei Kindern
darauf an, dass bei der Bemessung ihres Schmerzensgeldes darauf Riicksicht genommen
wird, dass dieses umso hoher ausfilit, je langer der Verletzte noch lebt.

4. Schmerzensgeld in Form einer Rente ¥
Diese Prognoseprobleme wiirden dann abgemildert, wenn bei einem Dauerschaden ein Teil
des Schmerzensgeldes in Form einer Rente verlangt werden kénnte. Sachgerecht wére, den
Teil des Schmerzensgeldes in einem Kapitalbetrag zu verlangen, der firr die erste Einge-
wéhnung benétigt wird. Wenn dieser Zustand aber erreicht ist, wére ein Schmerzensgeld in
Rentenform deshalb vorzugswiirdig, weil dann ein Anreiz fiir die Angehdérigen bestiinde, al-
les zu unternehmen, damit das Opfer méglichst lange lebt. Wenn es schon nicht widmungs-
gemaR fir das Unfallopfer verwendet werden mag, wird die Summe umso héher, je langer
das Opfer lebt. Bei Auszahlung in Form eines Kapitalbetrags besteht demgegeniiber die Ge-
fahr, dass nach der Auszahlung die Angehérigen eher an das zu erbende Schmerzensgeld
denken und nicht mehr das Wohlergehen der verletzten Person vor Augen haben.
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V. Versicherungsdeckungssummen

Es wird festgestelit, dass nach der 5. KH-Richtlinie eine Mindestdeckungssumme von 1 Mio.
Euro pro Unfallopfer und 5 Mio. je Schadensfall betragen soll. Nach meinem Kenntnisstand
ist es sogar so, dass die Mitgliedsstaaten die Wahi haben, sich bloR fir ein Minimum zu ent-
scheiden, somit einen Mindestbetrag je Schadensfall oder je Unfall. Die Ausgangslage sollte
zutreffend dargestellt werden, was immer die Forderung ist, die erhoben wird.

Die unbegrenzte Deckung fiir Personenschaden erscheint im Moment eine wenig realisti-
sche Forderung. Eher zu realisieren wére m.E. eine Vereinheitlichung des Nachrangs der
Sozialversicherungstrager mit ihren Regessanspriichen beim Personenschaden. Das wiirde
dazu fihren, dass von der vorhandenen Deckungssumme das Verkehrsunfallopfer die durch
die Sozialversicherungsieistungen nicht gedeckten Anspriiche ersetzt bekame, wahrend der
Sd’zialversicherungstréger den Nachteil zu tragen hétte, dass die Deckungssumme nicht
ausreichend ist. Je nach dem, wie ausgebaut das Sozialversicherungssystem einer Rechts-
ordnung ist und wie weitreichend Regressanspriiche von Sozialversicherungstragern sind,
hat diese Empfehlung mehr oder weniger weit reichende Bedeutung.

VL. Sozialrecht

Als Mindeststandard wird die Einbeziehung von Wegeunfillen von Kindern zum Kindergarten
und zur Schule in das System der gesetzlichen Unfallversicherung gefordert, weil das in Eu-
ropa unterschiedlich geregelt sei. Zu verlangen sei eine Ubernahme der Kosten fiir Heilbe-
handlung sowie Rehabilitations- und UmschulungsmaBnahmen.

Einerseits ist zu (iberlegen, ob das wirklich so dringend ist, andererseits ist zu priifen, ob die
verlangten Posten einem dringenden Bedarf entsprechen; oder das woméglich ganz andere

sind.

1. Unfallversicherungsschutz fiir Wegeunfille (Kindergarten / Schule)

Sofern letztendlich ein Haftpflichtversicherer einstandspflichtig ist, wird dadurch lediglich eine
bequemere und raschere Durchsetzung des Schadenersatzanspruchs auf dem Niveau einer
Basisversorgung bewirkt. Da in den meisten Rechtsordnungen eine Geféhrdungshaftung des
Halters eines Kifz gilt, dartiber hinaus die Forderung erhoben wird, dass das Mitverschulden
bis zum 10. Lebensjahr gar nicht, bis zum 14. Lebensjahr nur mit Einschrénkungen zu be-
rlicksichtigen ist, dirften die Verbesserungen bei einem Unfall, bei dem ein Fahrzeug invol-
viert ist, eher bescheiden sein. Es verbleiben Félle, in denen ein Kind mit seinem Fahrrad
gegen einen Baum fahrt und sich dabei verletzt. Jedenfalls statistisch betrachtet sind das

aber die Ausnahmefille.

2. Einzubeziehende Anspruchskategorien

Selbst wenn man akzeptiert, dass die Einbeziehung solcher Wegeunfille in die gesetzliche
Unfallversicherung sinnvoll ware, dann sollte man sich m.E. nicht damit begniigen, dass
Leistungen fiir Heilbehandlung sowie Rehabilitations- und UmschulungsmaRnahmen erfol-
gen. Die Ubernahme der Heilbehandlungskosten scheint mir ein nationales slowenisches
Problem zu sein. Ansonsten geht es insofern um eine Verlagerung von Kosten aus dem Topf
der gesetzlichen Krankenversicherung in den der gesetzlichen Unfallversicherung. Beide
werden — im Zweifel — vom Staat subventioniert. Und ob der Staat seinen Beitrag da oder
dort zuschief3t, das macht fiir das Unfallopfer kaum einen Unterschied.

Anders sieht es aus in Bezug auf Leistungen, die lediglich im Rahmen der gesetzlichen Un-
fallversicherung erbracht werden, nicht aber durch die gesetzliche Krankenversicherung. Das
trifft zu fur die Rehabilitations- und Umschulungskosten einerseits, aber auch fiir Erwerbsun-
fahigkeitsrenten andererseits. Letztere Kategorie ware aus meiner Sicht daher sehr viel
dringlicher als die Ubernahme der Heilbehandlungskosten.
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VIl. Erwerbsschaden eines Kindes

Wird ein Kind verletzt, verliert es mitunter Zeit im Rahmen seiner Ausbildung. Es kann wo-
maglich dadurch erst spéter ins Erwerbsleben eintreten. Die einzelnen Rechtsordnungen

reagieren darauf unterschiedlich.

In solchen Fillen ist es sachgerecht, einem Leistungsbegehren erst zu dem Zeitpunkt statt-
zugeben, zu dem das Kind ohne die Verletzung ins Erwerbsleben eingetreten ware. Einer-
seits ist eine Vermégenseinbulle erst dann festzumachen, andererseits hat man dann einen
besseren Kenntnisstand. Bis zu diesem Zeitpunkt ist ein solcher Anspruch mit Feststellungs-

klage zu sichern.

Wenn das Kind im Zuge seiner Ausbildung im elterlichen Unternehmen mitwirkt, ist nicht ein-
zusehen, warum dann lediglich ein Erwerbsschaden in dem MaRe geschuldet sein soll, in

dem das Kind eine Unterhaltspflicht erfiillt hat. Wie beim Ehegatten soll es im Verletzungsfali |

darauf ankommen, was das Kind tatsachlich geleistet hat. Entsprechendes gilt auch fur die
vom Kind erbrachten Haushaltsdienstleistungen, wozu es verletzungsbedingt nicht mehr in

der Lage ist.

Bezlglich der eigentlichen kiinftigen Erwerbsarbeit ist zu beachten, dass dem Kind nicht nur
das Nettoeinkommen entgeht, sondern dariiber hinaus Rentenanwartschaften fiir die kiinfti-
- ge Alterssicherung. Dariiber hinaus pflanzt sich der Schaden insoweit fort, als der spatere

. Einstieg ins Erwerbsleben zur Folge hat, dass woméglich einige Jahre danach das Einkom- =~

men noch immer geringer ist, als es waére, wenn das Kind nicht verletzt worden wiére. Bei
einem Beamten, der alle 2 Jahre einen Bienniensprung erhalt, sind Auswirkungen bis zur
Pensionierung zu beobachten. Es ware m.E. sinnvoll, die Opferanwaite und Gerichte fur das
Ausmag des eingetretenen Schadens zu sensibilisieren.

326




	Nr. 5_Kinderschutz im Straßenverkehr, ADAC
	Nr. 5.pdf

